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1 Produktbeschreibung Sparzielversicherung

Bei der Sparzielversicherung wird eine garantierte Versicherungssumme
im Erlebensfall der versicherten Person per Vertragsablauf vereinbart. Im
Todesfall während der Versicherungsdauer ist das Rückgewährskapital
geschuldet.

Der Versicherungsnehmer kann die Sparzielversicherung entweder als
gebundene Vorsorge (Säule 3a) oder als freie Vorsorge (Säule 3b) absch-
liessen.

Bei Abschluss der Versicherung kann für die Finanzierung entweder eine
Einmalprämie oder bei Vertragswährung Schweizer Franken periodische
Prämienzahlung vereinbart werden.

2 Rechtliche Grundlagen der Versicherung

Die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag sind in der Poli-
ce, in diesen Allgemeinen Bedingungen und in ergänzenden Bedingungen
festgelegt. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, un-
tersteht der Versicherungsvertrag schweizerischem Recht, insbesondere
dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG). Spezielle Ab-
machungen gelten nur, wenn sie durch den Hauptsitz von Allianz Suisse
schriftlich bestätigt sind.

Für Versicherungsnehmer mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein ge-
hen zwingende liechtensteinische Bestimmungen dem VVG vor, wenn
diese vom VVG abweichen. Dies gilt jedoch nicht für Staatsangehörige
der Schweiz mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein.

Bei Verträgen im Rahmen der gebundenen Vorsorge gehen die abwei-
chenden Bestimmungen in den Besonderen Bedingungen (BB) "Gebunde-
ne Vorsorgeversicherung (Säule 3a)" diesen Allgemeinen Bedingungen
vor.

3 Versicherte Leistungen

3.1 Leistung im Erlebensfall bei Vertragsablauf

Bei Ablauf der Versicherung schuldet Allianz Suisse das in der
Police genannte garantierte Erlebensfallkapital zuzüglich angesam-
melter Überschussanteile.

3.2 Leistung im Todesfall

Bei Tod der versicherten Person während der Versicherungsdauer
ist das Rückgewährskapital geschuldet.

3.3 Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit
oder Unfall

Wurde eine Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit infolge
Krankheit oder Unfall vereinbart, übernimmt Allianz Suisse die
Prämienzahlungen gemäss den Zusatzbedingungen (ZB) "Prämi-
enbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit oder Un-
fall".

4 Begünstigung

Durch schriftliche Mitteilung oder durch Verfügung von Todes wegen
bestimmt der Versicherungsnehmer die Begünstigten, welche die fällig
werdenden Leistungen im Erlebens- oder Todesfall erhalten sollen. Die
Begünstigung kann vom Versicherungsnehmer jederzeit durch schriftliche
Mitteilung an Allianz Suisse widerrufen oder geändert werden. Stirbt der
Versicherungsnehmer, erlischt dieses Recht. Das Recht, die Begünstigung
zu widerrufen erlischt zudem auch dann, wenn der Versicherungsnehmer
in der Police unterschriftlich auf den Widerruf verzichtet und die Police
dem Begünstigten übergibt.

Abweichende Bestimmungen gemäss den Besonderen Bedingungen "Ge-
bundene Vorsorgeversicherung - Säule 3a" bleiben vorbehalten.

5 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

Die vereinbarte Versicherungsdeckung ist weltweit gültig.

6 Antragswiderruf

Der Versicherungsnehmer hat das Recht, den Antrag für seine Versiche-
rung innerhalb von sieben Tagen nach der Unterzeichnung kostenlos zu
widerrufen, wobei seine schriftliche Widerrufserklärung bis zum Ablauf
dieser Frist am Hauptsitz von Allianz Suisse eintreffen muss.

7 Beginn des Versicherungsschutzes

7.1 Provisorischer Versicherungsschutz

Während der Prüfung des Antrags gewährt Allianz Suisse proviso-
rischen Versicherungsschutz.

Dieser beginnt sobald der schriftliche Antrag bei einer Ge-
neralagentur oder am Hauptsitz von Allianz Suisse eintrifft, sofern
nicht ein späterer Versicherungsbeginn beantragt wird.,.

Der provisorische Versicherungsschutz besteht nicht, wenn die zu
versichernde Person zu diesem Zeitpunkt in ärztlicher Behandlung
ist, unter ärztlicher Kontrolle steht, nicht voll arbeitsfähig ist oder
das versicherte Ereignis auf eine Ursache zurückzuführen ist, die
vor dem Beginn des provisorischen Versicherungsschutzes bereits
bestanden hat

Der provisorische Versicherungsschutz erlischt mit dem Beginn
des definitiven Versicherungsschutzes oder mit der Absendung der
vollständigen Ablehnung des Antrages, spätestens jedoch acht
Wochen nach Eintreffen des Antrages bei Allianz Suisse. Wenn
Allianz Suisse dem Versicherungsnehmer eine Änderung der von
ihm beantragten Versicherung unterbreitet, erlischt der provisori-
sche Versicherungsschutz, sobald der Änderungsvorschlag beim
Versicherungsnehmer eintrifft, spätestens jedoch sieben Tage
nach dessen Absendung.

Leistungen aus provisorischem Versicherungsschutz sind aus allen
für die gleiche versicherte Person eingereichten Anträgen zusam-
men auf einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 250'000 be-
schränkt. Dabei werden Fremdwährungsanträge zum Wechselkurs
am Tag des Eintritts des versicherten Ereignisses in Schweizer
Franken umgerechnet.

7.2 Definitiver Versicherungsschutz

Der definitive Versicherungsschutz beginnt, sobald der Antrag des
Versicherungsnehmers durch Allianz Suisse oder ein Gegen-
vorschlag von Allianz Suisse durch den Versicherungsnehmer
schriftlich angenommen wurde und die Einmalprämie bzw. die
erste periodische Prämie bei Allianz Suisse eingegangen ist oder
sobald die Police beim Versicherungsnehmer eingetroffen ist, in
beiden Fällen frühestens jedoch beim beantragten Versicherungs-
beginn.

8 Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet an dem in der Police festgelegten Ver-
tragsablauf.

Vorzeitig endet er bei Tod der versicherten Person, bei Rückkauf oder bei
Vertragsauflösung als Folge von eingestellter Prämienzahlung oder Kündi-
gung.

Bei Rückkauf und Kündigung massgebend ist das Datum, das in der
Erklärung angegeben ist und bei fehlender Angabe der Zeitpunkt des
Zugangs der Erklärung beim Empfänger.

9 Melde- / Mitwirkungsobliegenheiten und -verpflichtungen

9.1 Mitwirkungspflichten beim Vertragsabschluss

Alle im Antrag enthaltenen von Allianz Suisse gestellten Fragen
sind richtig, vollständig und wahrheitsgemäss zu beantworten.
Auch Fragen die von Dritten zu beantworten sind, müssen von
diesen richtig, vollständig und wahrheitsgemäss beantwortet wer-
den. Davon hängen Bestand und Deckungsumfang der Versiche-
rung ab.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei der Abklärung, ob
die Anzeigepflicht beim Vertragsabschluss ordnungsgemäss erfüllt
wurde, mitzuwirken, alle Auskünfte zu erteilen und Dritte von ihrer
Schweigepflicht zu entbinden.

Hat der Versicherungsnehmer oder haben Dritte Fragen nicht rich-
tig, unvollständig oder nicht wahrheitsgemäss beantwortet, so ist
Allianz Suisse berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Erklärung
zu kündigen.

Wird der Vertrag durch Kündigung aufgelöst, so erlischt auch die
Leistungspflicht von Allianz Suisse für bereits eingetretene Schä-
den, deren Eintritt oder Umfang durch die nicht richtige, un-
vollständige oder nicht wahrheitsgemässe Beantwortung der Fra-
gen beeinflusst worden ist

9.2 Geltendmachung des Leistungsanspruches

Der Tod der versicherten Person ist Allianz Suisse so schnell als
möglich mitzuteilen und es ist ein amtlicher Todesschein einzurei-
chen. Die für die Meldung erforderlichen Formulare können bei
Allianz Suisse bezogen werden.


